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Amt: Bauamt 
Zuständiger Mitarbeiter: Herr Herrnsen 

Nachtragsratsdrucksache 
öffentliche Sitzung 

Sitzungstag: 18.06.2015 

Punkt 4) 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kranenburg 
Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" zur 
Steuerung der Windenergienutzung im Außenbereich der Gemeinde 
Kranenburg gemäß§ 5 Abs. 2b Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
hier: 1. Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 13.02.2014 und 

Fassung eines neuen Aufstellungsbeschluss sachlicher 
Teilflächennutzungsplan "Windkraft" (§ 2 (1) BauGB i.V. m. § 5 
(2b} BauGB 

2. Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 Abs. 1 BauGB i.V. mit 
§ 4a BauGB 

3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß§ 4 Abs. 1 BauGB i.V. mit§ 4a BauGB 

1. Schilderung des Sachverhaltes 
Die Verwaltung hat die Formulierung des Beschlussvorschlages, der öffentlich 
bekanntzumachen ist. durch den Fachanwalt Herrn Tacke, der das Verfahren juristisch 
begleitet, überprüfen lassen. Leider liegt die Antwort erst jetzt vor. so dass hierüber in Form 
einer weiteren Drucksache berichtet werden muss. Herr Tacke schlägt aus Gründen der 
Rechtssicherheit einige Umformulierungen vor. Insbesondere regt Herr Tacke aus Gründen der 
Verständlichkeit und Übersichtlichkeit an, dem Aufstellungsbeschluss einen eigenen 
Gliederungspunkt zu geben. Im unten stehenden Beschlussvorschlag sind die gestrichenen 
Passagen durchgestrichen und die neuen Passagen kursiv dargestellt. Inhaltlich ergeben sich 
keine Änderungen gegenüber der Beschlussempfehlung des Planungs- und 
Umweltausschusses vom 28.05.2015. 

Ferner ist der Entwurf der öffentlichen Bekanntmachung beigefügt, aus dem die im 
Beschlussvorschlag genannten Kartengrundlagen nochmals entnommen werden können. 

2. Beschlussvorschlag 
Der Rat beschließt 

I. die durch das Büro HKR erstellte Windenergie-Potenzialanalyse der Gemeinde 
Kranenburg zur Ermittlung von Potenzialflächen für die Windenergienutzung mit Stand 
19.05.2015 einschließlich der Festlegung der "harten", "weiche" und "sonstige Kriterien" 
und der damit verbundenen begründenden Abwägung (siehe a1::1€h 
~t:~chverha~ilaeF~::JA§t; 

2. den in seiner Sitzung am 13.02.2014 getroffenen, aufgrund der 
Bekanntmachungsanordnung vom 17.02.2014 am 27.02.2014 ortsüblich 
bekanntgemachten Beschluss zur Aufstellung der 38. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kranenburg (Ausweisung von 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen} aufzuheben; 

3. Femer beschließt-aer ~at gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V. m. § 5 Abs. 2 b BauGB. den 
sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" (38. Änderung des 
Flächennutzungsplanes) für das gesamte Gemeindegebiet aufzustellen. Gleichzeitig wire 
Abgrenzung Eier bisiGAg-til::lrchgängig dargestellten KonzeA-lra'*ioASZGAe entlang des 
Kartenspieler...,eges an die detaiUiertere Darstell~::~ng des Ergeenisses der 



Potenzialflächen~iltlung vom 19.05.2~H:tlu~wa1Eibereiche. Eier 
WasserschutzzoAe~nG-II-st>wie-tieF-ßeEienEienkmäleF.-+iefe-€1er Zone Es soll eine 
Konzentrationszone für Windenergieanlogen im Reichswald entlang des 
Kartenspielerweges in einer Breite von 250 Meter beidseitig des Kartenspielerweges unter 
Ausklommerung von Loubwoldbereichen. der Wasserschu tzzone I und II sowie der 
Bodendenkmäler und zuzüglich sowie einer Aufweitung im Kreuzungsbereich B504 I 
Kartenspielerweg mit einer Größe von co. 206 ho im Sachlichen Teilflächennutzungsplan 
dargestellt werden. ;-€Jngepasst (rätm=HiGt:le-AbgFenzung siehe-Ar=~lagen 3) und 4). Die 
Abgrenzung der geplanten Konzentrationszone folgt den Erkenntnissen der Windenergie
Potenzialanalyse und ist in dem beigefügten Übersichtpion in schwarz so in der Karte 
.,Planung" gelb (in farbiger Wiedergabe) bzw. weiß (in Schwarzweiß-Wiedergabe) 
umgrenzt. Die genoue Abgrenzung der Konzentrationszone ergibt sich aus dem 
Flächennutzungsplan. Die Grenzen des Gemeindegebietes sind in der zugehörenden 
Übersichtskarte dargestellt: 

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die vorgenannte Bouleitplonung 
gem. § 3 Abs. 1 BouGB in Verbindung mit§ 4o Abs. 2 BouGB. 

5. Die Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlic her Belange über die 
vorgenannte Bauleitplanung gem . § 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 2 
BouGB. 

Kronenburg. den 1 

fwr::!m ister 

Anlage: 
Entwurf der öffentlichen Bekanntmachung 



Öffentliche Bekanntmachung 

der Gemeinde Kranenburg 

über den Beschluss zur Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes .. Windenergie" 
zur Steuerung der Windenergienutzung im Außenbereich der Gemeinde Kra nenburg 

(38. Änderung des Flächennutzungsplanes) 

Der Rat der Gemeinde Kranenburg hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 gemäß § 1 des 
Baugeselzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 2 des BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) , zuletzt geändert durch Artikel I des 
Gesetzes vom 20.1 1.2014 (BGBI. I S. 17 48) den nachfolgenden Beschluss gefasst: 

Der Rat beschließt 

I. die durch das Büro HKR erstellte Windenergie-Potenzialanalyse der Gemeinde 
Kranenburg zur Ermittlung von Potenzialflächen für die Windenergienutzung mit Stand 
19.05.20 15 einschließlich der Festlegung der ,.harten", .,weichen" und ,,sonstigen 
Kriterien" und der damit verbundenen begründenden Abwägung; 

2. den in seiner Sitzung am 13.02.201 4 getroffenen. aufgrund der 
Bekanntmachungsanordnung vom 17.02.2014 am 27.02.2014 ortsüblich 
bekanntgemachten Beschluss zur Aufstellung der 38. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kranenburg (Ausweisung von 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen) aufzuheben; 

3. gemäß § 2 Abs. BauGB i.V.m. § 5 Abs. 2b BauGB. den sachlichen 
Teilflächennutzungsplan ,.Windenergie" (38. Änderung des Flächennutzungsplanes) für 
das gesamte Gemeindegebiet aufzustellen. Es soll eine Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen im Reichswald entlang des Kartenspielerweges in einer Breite von 
250 m beidseitig des Kartenspielerweges unter Ausklammerung von Laubwaldbereichen. 
der Wasserschutzzone I und II sowie der Bodendenkmäler und zuzüglic h einer Aufw eitung 
im Kreuzungsbereich B 504 I Kartenspielerweg mit einer Größe von ca. 206 ha im 
Sachlichen Teilflächennutzungsplan dargestellt werden. Die Abgrenzung der geplanten 
Konzentrationszone folgt den Erkenntnissen der Windenergie- Potenzialanalyse und ist in 
dem beigefügten Übersichtslageplan in schwarz so in der Karte .,Planung" gelb (in 
farbiger Wiedergabe) bzw. weiß (in Schwarzweiß-Wiedergabe) umgrenzt. Die genaue 
Abgrenzung der Konzentrationszone ergibt sich aus dem Flächennutzungsplan. Die 
Grenzen des Gemeindegebietes sind in der nachstehenden Übersic htskarte dargeste ll t; 

4. die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die vorgenannte Bauleitplanung 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit§ 4a Abs. 2 BauGB. 

5. die Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffen tlicher Belange über die 
vorgenannte Bauleitplanung gem. § 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 2 
BauGB. 



Lage des Gemeindegebietes: Übersichtslageplan: 
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Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. l BauGB wird im Bauamt der 
Gemeinde Kranenburg. Rathaus. Klever Straße 4. 47559 Kranenburg. Zimmer I. I 7. in der Zeit 
vom 06.07.2015 bis 20.08.2015 (einschließlich) während der Dienststunden durchgeführt. 
Dabei w ird über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung. sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen. die für die Neugesta ltung oder Entwicklung e ines Gebietes in 
Betracht kommen und d ie voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich 
unterrichtet. Es wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Die Planunterlagen. 
der Vorentwurf der Begründung. der Vorentwurf des Umweltberichtes sowie die Windenergie
Potenzialanalyse können dort und zudem im Internet unter "www.kranenburg.de. Rubrik: 
Bauen & Wirtschaft I Windkraft 1 Windkraft aktuell". eingesehen bzw. heruntergeladen 
werden. Oie Darstellung im Interne t ist unverbindlich und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich 
sind die im Rathaus. Zimmer 1.17. während der Dauer der Unterrichtung der Öffentlichkeit 
einsehbaren Unterlagen. Es besteht kein Anspruch darauf. dass d ie Veröffentlichung im 
Internet durchgehend währe nd der frühzeitigen Bürgerbeteiligung verfügbar ist. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss w ird hiermit gemäß § 2 ( l) Satz 2 BauGB ortsüblich 
ö ffentl ich bekannt gemacht. 

Hinweis gem. § 7 (6) Gemeindeordnung {GO.NRWl 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO. NRW) kann gegen Satzungen. sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres sei t ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden es sei denn. 

a ) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder e in vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt. 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Fläc hennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlic h bekannt gemacht worden. 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden. d ie den Mangel ergibt. 

Kranenburg. 22.06.20 I 5 

Gemeinde Kranenburg 
Der Bürgermeister 

-Steins-
( Bürgermeister) 


